
SEPA-Lastschriftmandat 
(Bitte Hinweis auf der Rückseite beachten!!!) 
 

Name des Zahlungsempfängers:  Stadt Heinsberg – Der Bürgermeister  

Anschrift des Zahlungsempfängers:  

Straße und Hausnummer  Apfelstraße 60 

Postleitzahl und Ort   52525 Heinsberg 

Land     Deutschland 

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE38ZZZ00000011992 

 

Kassenzeichen:    _______________________                  Partner-Nr.:___________________________ 

(Mandatsreferenz) 

Ich ermächtige / Wir ermächtigen (A) den Zahlungsempfänger (Name siehe oben), Zahlungen von meinem / 

unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich (B) weise ich mein / weisen wir unser Kreditinstitut 

an, die vom Zahlungsempfänger (Name siehe oben) auf mein / unser Konto gezogenen Lastschriften 

einzulösen. 

Hinweis: Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 

Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem / unserem Kreditinstitut 

vereinbarten Bedingungen.  

Das SEPA-Lastschriftmandat kann lediglich für zukünftige Fälligkeiten erteilt werden! 

 

Zahlungsart:  Wiederkehrende Zahlung 

 

Name des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber):   

Anschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber (Angabe freigestellt)): 

Straße und Hausnummer  

Postleitzahl und Ort    

Land     

IBAN des Zahlungspflichtigen  
(max. 35 Stellen) 

BIC (8 oder 11 Stellen) 

 

 

Ort   Datum (TT/MM/JJJJ)     Unterschrift(en) des / der Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) 

(Einwilligung in die freiwillige Bekanntgabe Ihrer personenbezogener Daten) 

 

Ihre Telefonnummer/E-Mail Adresse  

 

 

 
 
 

 



Informationen gemäß Artikel 13 Absatz 1 und Absatz 2 DSGVO aufgrund der Erhebung von personenbezogenen 

Daten 

 

Im Zusammenhang mit der Erteilung des SEPA-Lastschriftmandates werden bei Ihnen personenbezogene Daten erhoben. 

Bitte beachten Sie hierzu nachstehende Datenschutzhinweise: 

 

1. Angaben zum Verantwortlichen 

 

Stadt Heinsberg –Der Bürgermeister- 

Apfelstraße 60 

52525 Heinsberg 

Telefon: 02452/14-0 

Fax: 02452/14-1095 

E-Mail-Adresse: stadt@Heinsberg.de 

Internet-Adresse: www.heinsberg.de 

2. Angaben zum Datenschutzbeauftragten 

 

Behördlicher Datenschutzbeauftragter der Stadt Heinsberg 

Apfelstraße 60 

52525 Heinsberg 

Telefon: 02452/14-1730 

E-Mail-Adresse: datenschutz@heinsberg.de 

3. Angaben zur Aufsichtsbehörde 

 

Zuständige Aufsichtsbehörde für den Datenschutz, für die Erhebung von Gebühren, ist die Landesbeauftragte für den 

Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen: 

 

Straße: Kavalleriestraße 2-4, 40213 Düsseldorf 

Telefon: 0211/38424-0 

Telefax: 0211/38424-10 

E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de 

Internet: www.ldi.nrw.de  

 

 

4. Zweck und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 

 

Ihre personenbezogenen Daten werden erhoben, um eine Abbuchung von Ihrem Konto zu ermöglichen. Die Verarbeitung 

und Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt auf rein freiwilliger Basis. Die Zustimmung hierzu wurde mit 

vorderseitig geleisteter Unterschrift gegeben. 

 

Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung Ihrer Daten sind der § 2 der Abgabenordnung in Verbindung mit den §§ 29 b, 29 c 

und 31 Abs. 3 der Abgabenordnung. 

5. Empfänger der personenbezogenen Daten 

 

Ihre personenbezogenen Daten werden lediglich vom Verantwortlichen (siehe Ziffer 1) empfangen.  

6. Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten 

 

Personenbezogene Daten müssen wir solange speichern, wie die Teilnahme am Lastschriftverfahren erfolgt. Nach 

Beendigung des Lastschriftverfahrens bleiben die Daten weitere 10 Jahre gespeichert. 

7. Rechte der Betroffenen 

 

Bei Erhebung personenbezogener Daten stehen Ihnen folgende Rechte zu: 

 Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO) 

 Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO) 

 Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO) 

 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) 

 Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung (Art. 21 DSGVO) 

8. Widerrufsrecht bei Einwilligung 

 

Sofern Sie in die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die Stadt Heinsberg durch eine entsprechende 

Erklärung eingewilligt haben, können Sie Ihre Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der 

aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird dadurch nicht berührt. 

9. Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde 

 

Sie haben das Recht, bei der zuständigen Aufsichtsbehörde Beschwerde einzulegen. Die Kontaktdaten finden Sie unter 

Punkt 3 dieses Bogens. 
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